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deren Grundstücken Zugänge zu unterirdischen Hohl
räumen vorhanden sind, Erstmaßnahmen zur Gewährlei
stung der öffentlichen Sicherheit einzuleiten,

— Verantwortlichen für unterirdische Hohlräume die end
gültige Schadensbeseitigung sowie die Durchführung wei
terer Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit zu veranlassen.

(3) Die Verantwortlichen für unterirdische Hohlräume ha
ben außergewöhnliche Vorkommnisse in und an unter
irdischen Hohlräumen wie Einbrüche an der Tagesoberfläche, 
Deformation der Hohlraumkontur, Wassereinbrüche, Ver
bruch von Zugängen dem Rat der Stadt, des Stadtbezirkes 
bzw. der Gemeinde unverzüglich nach Bekanntwerden zu 
melden.

(4) Rechtsträger, Eigentümer oder Nutzer, unter deren 
Grundstücken sich unterirdische Hohlräume befinden oder auf 
deren Grundstücken Zugänge zu unterirdischen Hohlräumen 
vorhanden sind, haben Einbrüche an der Tagesoberfläche und 
andere Schäden, die durch unterirdische Hohlräume entstan
den sind, den Verantwortlichen für unterirdische Hohlräume 
oder dem Rat der Stadt, des Stadtbezirkes bzw. der Gemeinde 
zu melden.

§12

(1) Zugänge zu unterirdischen Hohlräumen sind durch die 
Verantwortlichen für unterirdische Hohlräume so zu gestal
ten, daß ein unbefugter Zutritt verhindert wird und sie gegen 
Verbruch und Steinschlag gesichert sind.

(2) Das Betreten der durch Absperrungen oder Verbotsschil
der gesicherten Bereiche an der Tagesoberfläche von unter
irdischen Hohlräumen ist verboten.

§13

(1) In Nutzung befindliche und als nutzbar klassifizierte 
unterirdische Hohlräume sowie die entsprechenden Bereiche 
an der Tagesoberfläche sind durch die Verantwortlichen für 
unterirdische Hohlräume hinsichtlich der Gewährleistung der 
Hohlraumsicherheit und öffentlichen Sicherheit in regelmäßi
gen Abständen zu kontrollieren oder durch Sachkundige kon
trollieren zu lassen.

(2) Werden bei den Kontrollen gemäß Abs. 1 Gefährdungen 
festgestellt, sind die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen 
durch die Verantwortlichen für unterirdische Hohlräume un
verzüglich durchzuführen.

(3) Für als nicht nutzbar klassifizierte unterirdische Hohl
räume und für unterirdische Hohlräume, für die kein Ver
antwortlicher vorhanden ist, hat der Rat des Bezirkes die 
erforderlichen Entscheidungen zur Gewährleistung der öffent
lichen Sicherheit zu treffen.

§14

(1) Für in Nutzung befindliche, herzurichtende sowie für 
herzustellende unterirdische Hohlräume gemäß § 2 Abs. 1 
Buchstaben b und c ist durch den Verantwortlichen für den 
unterirdischen Hohlraum eine technische Dokumentation ein
schließlich zeichnerischer Unterlagen anzulegen.

(2) Für in Nutzung befindliche unterirdische Hohlräume ist 
zur Bekämpfung möglicher Havarien in den unterirdischen 
Hohlräumen durch den Verantwortlichen für den unterir
dischen Hohlraum ein übersichtliches Einsatzdokument ent
sprechend den Rechtsvorschriften! zu erarbeiten.

(3) Die zuständige Bergbehörde kann Verantwortliche für 
unterirdische Hohlräume gemäß § 2 Abs. 1 Buchst, c von der 
Anlage einer technischen Dokumentation und der Erarbeitung 
eines Einsatzdokumentes befreien. 1

1 Z. Z. gilt: Verordnung vom 13. August 1981 über den Havarieschutz 
(GBl. I Nr. 27 S. 329)

§15
(1) Die in Nutzung befindlichen, herzurichtenden und her

zustellenden unterirdischen Hohlräume sowie die bergtech
nischen Arbeiten in und an unterirdischen Hohlräumen un
terliegen hinsichtlich der Gewährleistung der Hohlraumsicher
heit und öffentlichen Sicherheit der staatlichen Bergaufsicht. 
Der staatlichen Bergaufsicht unterliegen auch die im Ergebnis 
der Klassifizierung gemäß § 8 Abs. 1 als nutzbar eingestuften 
unterirdischen Hohlräume.

(2) Für die Wahrnehmung der staatlichen Bergaufsicht gel
ten die in den Statuten der Organe der staatlichen Bergauf
sicht festgelegten Befugnisse entsprechend. Zur Durchsetzung 
der Hohlraumsicherheit und öffentlichen Sicherheit haben 
der Leiter der Obersten Bergbehörde und die Leiter der Berg
behörden das Recht, Anweisungen und Verfügungen und die 
Berginspektoren das Recht, Verfügungen zu erlassen.

§16
(1) In Nutzung befindliche unterirdische Hohlräume sind 

durch die Nutzer bei der Bergbehörde anzuzeigen.

(2) Die beabsichtigte Herrichtung oder Herstellung unter
irdischer Hohlräume sowie die bergtechnischen Arbeiten in 
und an unterirdischen Hohlräumen sind durch den zukünfti
gen Nutzer unterirdischer Hohlräume spätestens 4 Wochen 
vor Aufnahme der bergtechnischen Arbeiten bei der Bergbe
hörde anzuzeigen. Über Ausnahmen entscheidet der Leiter 
der Bergbehörde.

(3) Die Bergbehörde hat die Anzeige gemäß den Absätzen 1 
und 2 zu prüfen und im Ergebnis der Prüfung
— der Nutzung oder den angezeigten Maßnahmen zuzustim

men,
— die Nutzung oder die Durchführung der angezeigten Maß

nahmen zu verbieten,
— Verfügungen zur Gewährleistung der Hohlraumsicherheit 

und der öffentlichen Sicherheit zu erteilen oder
— über die Vorlage eines technischen Betriebsplanes zu ent

scheiden.
Technische Betriebspläne und Betriebsplannachträge bedür
fen der Genehmigung durch die Bergbehörde.

(4) Die Herstellung und Herrichtung unterirdischer Hohl
räume sowie sonstige bergtechnische Arbeiten in und an unter
irdischen Hohlräumen und die Nutzung unterirdischer Hohl
räume haben entsprechend den Entscheidungen der Bergbe
hörde zur Anzeige oder dem genehmigten technischen Be
triebsplan zu erfolgen.

(5) Der Abschluß der Herrichtung oder Herstellung unter
irdischer Hohlräume und der sonstigen bergtechnischen Ar
beiten in und an unterirdischen Hohlräumen ist der Bergbe
hörde spätestens 4 Wochen vor Beendigung der bergtech
nischen Arbeiten zu melden.

(6) Für zu erhaltende unterirdische Hohlräume sind die er
forderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Hohlraum
sicherheit und öffentlichen Sicherheit durch die Bergbehörde 
festzulegen.

§17
Die Beauftragten des Ministeriums für Geologie und der 

örtlichen Räte sind unter Einhaltung der Rechtsvorschriften 
über den Schutz von Staats- und Dienstgeheimnissen sowie 
über die Hohlraumsicherheit berechtigt, Auskünfte einzuho
len, in Unterlagen einzusehen und unterirdische Hohlräume 
zu betreten.

§ 18
Unterirdische Hohlräume gemäß § 2 Abs. 1 Buchstaben b 

und c, die für eine Nutzung nicht mehr benötigt werden, sind 
zu verwahren. Zur Verwahrung ist der Nutzer verpflichtet, 
der den unterirdischen Hohlraum zuletzt genutzt hat. Für die 
Verwahrung unterirdischer Hohlräume sind die Rechtsvor-


